
Informationen zum Datenschutz können Sie unserer Internetseite www.hameln-pyrmont.de/datenschutz entnehmen. 

Landkreis Hameln-Pyrmont, Amt für Ordnung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung, Süntelstraße 9, 31785 Hameln 

 

Anzeige über die Überlassung einer Waffe / eines Waffenteils oder eines  

Schalldämpfers 

 
Personalien der anzeigenden Person (Überlasser) 

Nachname, ggf. Geburtsname oder frühere Namen Vorname(n, ggf. frühere Vornamen) 

Geburtsdatum, Geburtsort (Kreis, Land) Staatsangehörigkeit 

Straße, Haus-Nr. PLZ, Wohnort 

Telefonnummer/Handy: Emailadresse: 

 

Datum der Überlassung: _________________________ 

Von: (Erwerber) ☐ Waffenhandel (Gewerbe)  ☐ Privatperson  

Firmenname / Nachname, Vorname Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit 

Straße, Hausnummer PLZ, Wohnort 

 

Angaben zu der/n Waffe/n / dem Waffenteil/e bzw. Schalldämpfer 
 

Waffenart (z. B. halbautom. Pistole, Doppelflinte, Schalldämpfer) Hersteller/Modell 

Kaliber  Seriennummer 

 
Waffenart (z. B. halbautom. Pistole, Doppelflinte, Schalldämpfer) Hersteller/Modell 

Kaliber  Seriennummer 

 
Waffenart (z. B. halbautom. Pistole, Doppelflinte, Schalldämpfer) Hersteller/Modell 

Kaliber  Seriennummer 

 
Waffenart (z. B. halbautom. Pistole, Doppelflinte, Schalldämpfer) Hersteller/Modell 

Kaliber  Seriennummer 

 
Waffenart (z. B. halbautom. Pistole, Doppelflinte, Schalldämpfer) Hersteller/Modell 

Kaliber  Seriennummer 

 



Informationen zum Datenschutz können Sie unserer Internetseite www.hameln-pyrmont.de/datenschutz entnehmen. 

Ich bitte um Austragung in meine beigefügte/n Waffenbesitzkarte/n  

Nr. _________________________________ 

 

Evtl. Nachweise zu der Anzeige (z. B. Kaufvertrag etc.) 

☐ sind beigefügt    ☐ werden nachgereicht 

 

 

☐ Da die Waffe auch in meinem Europäischen Feuerwaffenpass (EFP) eingetragen 

      ist, bitte ich um Austragung. 

 

Mein EFP mit der Nr. __________________ ist beigefügt. 

 

 

 

 

 

___________________________    _________________________ 

(Ort, Datum)       (Unterschrift) 

 

 

Hinweis: 
Die Überlassung von Waffen ist spätestens binnen 2 Wochen zwecks Austragung in eine Waffenbesitzkarte bei der 
zuständigen Waffenbehörde anzuzeigen.  


